
Verkaufs- und Lieferbedingungen
1.	 Allgemeines
1.1.	 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend abgekürzt als „VL“) gelten für  

alle gegenwärtigen und zukünftigen Bestellungen von Waren bei uns und für die Aus-
lieferung und Zustellung dieser Waren, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
worden ist.

1.2. 	 Unseren VL widersprechende Bedingungen des Bestellers finden auf die mit diesem  
getätigten Rechtsgeschäfte keine Anwendung. Diesen widersprechen wir hiermit  
zugleich ausdrücklich mit Hinweis auf Ziffer 1.1. dieser VL.

1.3. 	 Machen wir in einem Einzelfall von den uns zustehenden Rechten keinen Gebrauch,  
so ist damit kein Verzicht auf diese Rechte für die Zukunft verbunden.

1.4.	 Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Unternehmer i. S. v. § 14 BGB. 
	 Mit seiner Bestellung erklärt der Besteller, dass er Unternehmer ist.
2. 	 Vertragsabschluss
2.1.	 Unsere Angebote sind unverbindlich.
2.2.	 Der Vertrag kommt zustande durch unsere Bestätigung der Bestellung per Fernkommuni-

kationsmittel i. S. v. § 312b BGB (Annahme) oder durch Lieferung binnen drei Wochen ab 
dem Datum des Zugangs der Bestellung.

2.3.	 Vertragsgegenstand ist ausschließlich das verkaufte Produkt mit den Eigenschaften und 
Merkmalen sowie dem Verwendungszweck gemäß der von uns abgegebenen Produkt-
beschreibung. Sämtliche Angaben über Maße, Gewichte, Beschreibungen und Abbil-
dungen in Prospekten, Katalogen oder Preislisten, die mit der Ware oder mit unseren 
Angeboten im Zusammenhang stehen, dienen lediglich der Beschreibung der Produkte 
und sind weder als Beschaffenheitsangabe, als Zusicherung einer Beschaffenheit, als  
Zusicherung einer Eigenschaft noch als Abgabe einer Garantie zu verstehen. Andere oder 
weitergehendere Eigenschaften und/oder Merkmale oder ein  darüber hinausgehender 
Verwendungszweck bedarf unserer ausdrücklichen Bestätigung.

2.4.	 Wir schließen grundsätzlich nur Verträge ab einem Mindestnettowarenwert 
	 von 100,– E ab.
3. 	 Preise
3.1.	 Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich ab Firmensitz gemäß den in der je-

weils gültigen Preisliste angegebenen Preisen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, 
sofern nicht etwas Abweichendes mit uns schriftlich oder textlich vereinbart wurde.

3.2.	 Von uns bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten Warenmenge.
3.3.	 Wir sind berechtigt, die Preise zu ändern, wenn die für den vereinbarten Preis maßgebli-

chen Konditionen sich nachträglich geändert haben oder der Lieferant berechtigterweise 
seine Preise nachträglich und nachweislich erhöht hat. Dieses legen wir unserem Vertrags-
partner offen. Sofern dieses zu einer Überschreitung des aus der bei der Bestellung jeweils 
gültigen Preisliste ersichtlichen Preises von mehr als 10  % führt, sind wir als auch unser 
Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehendere Ansprüche, 
insbesondere auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

3.4.	 Die Verpackung berechnen wir zum Selbstkostenpreis, nehmen sie aber nicht zurück.
4.	 Lieferung und Gefahrtragung
4.1.	 Teillieferungen sind zulässig.
4.2.	 Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich und verstehen sich stets als voraus-

sichtlich, auch wenn dieses nicht ausdrücklich erwähnt wird. Ein Anspruch auf Lieferung 
bis spätestens zu dem genannten Termin besteht nicht. In Lieferverzug geraten wir erst 
durch eine schriftliche Mahnung des Vertragspartners unter Setzung einer angemessenen 
Frist. Andere Rechte des Vertragspartners als Rücktritt nach angemessener Fristsetzung, 
insbesondere Ansprüche auf Ersatz eines Verzugsschadens, sind ausgeschlossen, es sei 
denn, dass die Nichteinhaltung der uns gesetzten Frist von uns grob fahrlässig oder vor-
sätzlich verschuldet worden ist.

4.3.	 Die Auslieferung im Liefergebiet erfolgt durch ein von uns beauftragtes Unternehmen 
oder uns. Die Gefahr geht dabei, auch wenn die Lieferung frachtfrei erfolgt, auf den  
Besteller über, sobald wir die Sache dem beauftragten Unternehmen zur Auslieferung 
übergeben haben. Gleiches gilt für den Fall der Lieferung durch uns. Auch Rücklieferungen 
erfolgen auf Gefahr und Rechnung des Vertragspartners.

4.4.	 Hat der Besteller uns eine besondere Anweisung über die Art der Versendung erteilt und 
weichen wir ohne dringenden Grund hiervon ab, so haften wir dem Besteller für einen 
etwaig daraus entstehenden Schaden.

4.5.	 Versenden wir die Ware auf Wunsch des Vertragspartners an einen Dritten, so gehen 
die Transportrisiken wie auch das Risiko der termingerechten Belieferung auch dann zu  
seinen Lasten, wenn der Transport zum Ort des Vertragspartners frachtfrei wäre.

4.6.	 Der Abschluss einer Versicherung, insbesondere Transportversicherung, ist Sache des Ver-
tragspartners. Auf schriftlichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers versichern wir die 
Ware gegen Transportschäden.

4.7.	 Wir wählen Verpackungen, Versandart und -weg nach unserem pflichtgemäßen Er- 
messen aus.

4.8.	 Im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder durch unsere  
Erfüllungsgehilfen ist unsere Haftung in allen denkbaren Fällen auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.

5.	 Leistungshindernisse
5.1.	 Der Vertragsabschluss erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen Einfuhr- und Ausfuhrlizen-

zen sowie sonstiger erforderlicher behördlicher Genehmigungen.

5.2.	 Bei höherer Gewalt sowie bei Umständen, bei denen wir weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt haben, insbesondere in den Fällen, in denen wir selbst trotz recht-
zeitiger Bestellung von unserem Lieferanten nicht oder nicht rechtzeitig beliefert wur-
den, sind wir berechtigt, die Lieferung bis zum Ablauf einer angemessenen Frist nach 
Beseitigung der Unmöglichkeit oder des Unvermögens hinauszuschieben oder vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass unser Vertragspartner uns gegen-
über irgendwelche Rechte hat. Dauert die Behinderung länger als drei Monate, ist unser 
Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, hinsichtlich des 
noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehendere Ansprüche, ins-
besondere auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen, sofern wir nicht grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz zu vertreten haben.

6. 	 Zahlung, Fälligkeit, Verzug, Aufrechnung, Zurückbehaltung
6.1. 	 Unsere Rechnungen sind sofort fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Zugang ohne  

Abzug zu bezahlen, sofern nicht eine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde.
6.2.	 Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2  % Skonto, 

wenn alle früheren Rechnungen beglichen sind.
6.3.	 Wechsel nehmen wir auf in Rechnung gestellte Beträge nicht entgegen, Schecks nur  

erfüllungshalber.
6.4.	 Eine andere Zahlweise als Barzahlung ist erst erfolgt mit dem Tag, an dem wir über den 

Betrag tatsächlich verfügen können. Für die rechtzeitige Vorlegung von Schecks haben 
wir nicht einzutreten.

6.5. 	 Zahlungsverzug tritt ohne Mahnung ein nach Ablauf von 30 Tagen ab Zugang der Rech-
nung. Vorbehaltlich weitergehenderer Ansprüche sind wir berechtigt, für jede Mahnung 
eine Kostenpauschale in Höhe von 5,– E  zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zu berechnen.

6.6.	 Bei Verzug sind alle offenstehenden Forderungen ohne jeden Abzug sofort zur Zahlung 
fällig.

6.7.	 Wir sind berechtigt, Verzugszinsen von 8  % über dem Basiszinssatz zu berechnen.
6.8.	 Sofern der Vertragspartner einen Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach 

Zugang der Rechnung bezahlt oder mit der Annahme der Ware in Verzug gerät oder von 
ihm zahlungshalber gegebene Schecks nicht eingelöst werden oder nach Angebotsabga-
be oder Vertragsabschluss sonstige Tatsachen bekannt werden, welche die Kreditwürdig-
keit oder Zahlungswilligkeit des Vertragspartners oder auch die eines Scheckbeteiligten 
zweifelhaft erscheinen lassen, sind wir nach Setzung einer Frist von zwei Wochen nach 
unserer Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt der Leis-
tung und zudem die sofortige Zahlung aller offenen Rechnungen zu fordern.

7.	 Eigentumsvorbehalt
7.1.	 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen 

Bezahlung aller auch künftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsbeziehung, 
gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, vor, auch wenn eine Kaufpreiszahlung für be-
stimmte bezeichnete Lieferungen erfolgt. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene 
Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung.

7.2.	 Der Vertragspartner ist berechtigt, über die Ware im Rahmen des ordnungsgemäßen  
Geschäftsganges zu verfügen. Er ist dabei zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur 
mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass 

	 • 	der Vertragspartner seinem Kunden gegenüber den schriftlichen Vorbehalt macht, dass 
	   	das Eigentum erst mit vollständiger Zahlung an uns auf seinen Kunden übergeht und 

• 	die eingezogenen Beträge verwahrt und sofort an uns ausgekehrt werden.	   
		 Mit der Weiterveräußerung tritt unser Vertragspartner seine Forderung aus der  
		 Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seinen Kunden an uns ab. Wir neh- 
		 men diese Abtretung schon jetzt an.

7.3.	 Solange der Vertragspartner seiner Zahlungspflicht uns gegenüber nachkommt, ist er 
zum Einzug der uns im Voraus abgetretenen Forderungen ermächtigt. Diese Einziehungs-
befugnis ist jedoch jederzeit ohne Angabe von Gründen widerruflich.

7.4.	 Der Vertragspartner ist auf Verlangen von uns zur Bennennung seiner Verkaufsschuldner 
und zur Offenlegung der ihm zustehenden Forderungen verpflichtet.

7.5. 	 Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder Fälligkeit die sofortige Herausgabe unserer 
Waren zu verlangen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsware getrennt von 
anderen Waren zu lagern, als unser Eigentum zu kennzeichnen und sich jeder Verfügung 
zu enthalten. In seinem Besitz befindliche Vorbehaltsware hat er auf unser Verlangen 
sofort auszusondern. Unser Vertragspartner ist ferner verpflichtet, uns eine Pfändung in 
unser Eigentum oder jede andere Beeinträchtigung unseres Eigentums und/oder unserer 
Forderungsrechte sofort schriftlich oder textlich anzuzeigen.

7.6.	 Wir sind berechtigt, Vorbehaltsware bei Zahlungsverzug unseres Vertragspartners frei-
händig und ohne vorherige Androhung von Verkauf oder Versteigerung zu verwerten. Wir 
sind des Weiteren berechtigt, die Ware zur eigenen Verfügung zurückzunehmen gegen 
Gutschrift des Rechnungsbetrages abzüglich 30  % pauschalierten Schadensersatzes. 
Dem Vertragspartner und uns bleibt es vorbehalten, einen geringeren oder höheren 
Schaden nachzuweisen.

7.7.	 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegen-
standes durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.



Liebe Geschäftspartner,

vor einem Jahr fragte ich an dieser Stelle: Haben wir das Schlimmste 
schon geschafft oder steht es uns noch bevor? Ich fürchte, diese Frage 
hat in den vergangenen 12 Monaten nichts an Aktualität verloren!

„Der schwarze Montag! Untergangstimmung an den Aktienmärk-
ten“ (Handelsblatt vom 9.August 2011). Der EZB-Chef Trichet spricht 
gar von der schlimmsten Krise seit dem 2.Weltkrieg. „Der deutsche  
Exportmotor stottert“, „China laufen die Preise davon“, so einige 
Überschriften aus dem Handelsblatt vom 9.August 2011. Es ist schon 
erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Zeitgenossen, 
die vor wenigen Tagen Deutschlands Konjunktur noch bejubelten, nun 
binnen Stunden in Untergangszenarien verfallen. Ist hier noch Augen-
maß und Besonnenheit, die jeder von uns tagtäglich unter Beweis stel-
len muss, gegeben? Ich habe Zweifel!

Panik ist Kopflosigkeit und die ist immer ein schlechter Ratgeber!  
Wir stehen nicht am Abgrund, wir stehen aber vor einem Abschwung, 
wahrscheinlich sogar einem heftigen Abschwung! Die USA fallen als 
Wachstumsmotor aus, aber auch die sog. Schwellenländer wie China 
und Indien werden nicht mehr die Zugkraft für die Weltwirtschaft ent-
wickeln können wie in den vergangenen Jahren. China erreicht seine 
Wachstumsgrenze, so das Handelsblatt am 12.Juli 2011.
Zweifel, um nicht von Verzweiflung zu sprechen, habe ich auch, wenn 
ich die Plan- und Hilflosigkeit der politischen Verantwortungsträger 
sehe. Faule Kompromisse, die flugs vom Markt abgestraft werden, 
Rettungspakete, deren Verfallsdatum kürzer ist als das eines Billig-
joghurts und die mangelnde Bereitschaft, sich an Fakten und nicht am 
politischen Wunschdenken zu orientieren, geben mir als Unternehmer 
kein Vertrauen und den Märkten offensichtlich keine Ruhe. Gegen die 
Krisengipfler ist ein aufgescheuchter Hühnerhaufen eine geschlosse-
ne Kampfformation!

Was heißt das nun für uns als Geschäftspartner?
Wir sollten uns auf unsere eigenen Stärken besinnen, mit Verant-
wortung für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere  
Familien, mit der gebotenen Vor- und Weitsicht und einer an Fakten 
orientierten Flexibilität die erforderlichen Entscheidungen treffen. 
Dann werden sich die Enttäuschungen und der Ärger im Rahmen hal-
ten. Konfuzius hat wohl Recht! 

Als ausschließlicher Partner des Fachhandels möchten meine Mitar-
beiter und ich Sie bei dieser herausfordernden Aufgabe gerne wieder 
unterstützen:

  Noch deutlich früher als in den Vorjahren haben wir u.a. die  
Winterware an unser Lager genommen. Dazu war es erforderlich, 
dass wir unsere Lagerflächen noch einmal kräftig auf jetzt mehr als 
26.000 m² erweitern.

 Mit diesen Investitionen in unsere und damit letztlich auch in Ihre 
Lieferfähigkeit wollen wir Beschaffungsprobleme weitgehend redu-
zieren, Preise so weit möglich stabilisieren und natürlich auch unse-
rer Stellung als marktführendem Importeur gerecht werden. 

 Diese Investitionen sind auch nach wie vor erforderlich: Zwar hat 
sich die Beschaffungslage in Teilbereichen entspannt, aber bei auf-
wendig herzustellender Ware kommt es immer wieder zu Verzöge-
rungen. Stromausfälle sind immer noch ein Problem. 

 Auch die Preise sind volatil: China kämpft gegen eine Turboinfla- 
tion, Indien geht es nicht besser. Allein in den letzten 12 Monaten hat 
sich in China z.B. Schweinefleisch um 57% verteuert. Wechselkurse, 
spekulative Einflüsse an den Rohstoffmärkten, Lohnkostensteigerun-
gen von weit über 10% pro Jahr und die klaren Aufwertungstenden-
zen des Renminbi sind nur einige der Ursachen für stetig steigende  
Produktionskosten in China. Drittländer sind infolge mangelnder 
Effizienz und Professionalität bislang nur eine eingeschränkte Alter-
native zu China.

 Mit fast 100 Neuheiten im  2012 möchten wir Ihnen 
wieder neue Chancen für neue Geschäfte eröffnen. Gerade in wirt-
schaftlich schwierigeren Zeiten sollte mit neuen Ideen und neuen 
Produkten neues Geschäft entwickelt werden. Das möchten wir  
Ihnen als treuer Partner des Handels gerne ermöglichen, denn wir 
verkaufen Ihnen nicht nur Produkte, wir verkaufen Ihnen Geschäfte.

 Getrennt haben wir uns mehr und mehr von Produkten, die aufgrund 
ihrer am Markt zu erzielenden Preise keine Kostendeckung mehr für 
die Produzenten in Fernost ermöglichen. Auch diese möchten sich 
auf kostendeckende wertige Produkte konzentrieren und auf unaus-
kömmliche Billigprodukte verzichten. Die Zeiten, in denen China die 
Werkbank der Welt für Billigprodukte war, sind vorbei!

Wie in den Vorjahren auch möchte ich mich persönlich wie auch im 
Namen meiner Mitarbeiter bei vielen von Ihnen für die kritisch kon-
struktiven Hinweise bedanken, ohne die der  2012 so 
nicht möglich gewesen wäre. Auch künftig freuen wir uns auf Ihre Hin-
weise, die uns zum beiderseitigen Vorteil marktgerechten Fortschritt 
ermöglichen.

Eine große Bitte habe ich: Die rasante Entwicklung bei den modernen 
Handschuhsorten und –qualitäten hat eine Neuordnung der Bestell-/
Artikelnummernsystematik in unserem Handschuhsortiment erfordert. 
Hierzu werden Sie gesonderte Informationen erhalten. Ich weiß, dass 
ich Ihnen damit zusätzliche Mühe zumuten muss. Dafür bitte ich um Ihre 
Nachsicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Mühe lohnt. Eine bessere 
Übersichtlichkeit wird uns allen die tägliche Arbeit erleichtern. Meine 
Mitarbeiter und ich werden alles Erforderliche tun, um Ihre Mühe so 
gering wie möglich zu halten. Bei etwaigen Problemen können Sie sich 
gerne an unsere Hotline 0 41 81/20 04-135 wenden.
Nutzen Sie zur Informationsgewinnung auch gerne unsere mehrspra-
chige website www.feldtmann.de mit ihren vielfältigen Informations- 
und Suchfunktionen.

„Der Tradition verbunden, dem Neuen aufgeschlossen!“ Für Vertrau-
en, Sicherheit und Glaubwürdigkeit stehe ich als Komplementär der 
Helmut Feldtmann KG nicht nur mit meinem Namen!

In diesem Sinne freuen meine Mitarbeiter und ich uns auf eine vertrau-
ensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr

Carsten Feldtmann

VFI

„Die Achterbahnfahrt geht weiter!“

 „Fordere viel von Dir selbst
   und erwarte wenig von den anderen! 
   So wird Dir viel Ärger erspart bleiben!“ 
   Konfuzius

Helmut Feldtmann KG
Zunftstraße 28
21244 Buchholz/Nordheide

Telefon: 0 41 81/20 04-0
Fax:  0 41 81/20 04-40

Internet: www.feldtmann.de
 www.elysee-workwear.com
E-Mail:  info@feldtmann.de
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7.8. Wir sind berechtigt, jederzeit vom Vertragspartner Auskunft über den Verbleib der  

gelieferten Ware zu verlangen, zum Zwecke der Kontrolle dieser Angaben jederzeit 
die Betriebsräume des Vertragspartners zu besichtigen und die Geschäftsbücher des  
Vertragspartners einzusehen. Der Vertragspartner gestattet uns schon jetzt unwiderruf-
lich den Zutritt zu seinen Geschäftsräumen.

7.9. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung um insge-
samt mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Vertragspartners zur Freigabe der 
darüber hinausgehenden Sicherheiten verpflichtet.

7.10. Wenn gegen den Vertragspartner ein Antrag auf Einleitung des Insolvenzverfahrens  
gestellt wird, sind wir zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt. Unsere Lieferverpflich-
tung erlischt und soweit bereits geliefert wurde, hat unser Vertragspartner bereits im 
Antragsverfahren auf den für uns bestehenden Eigentumsvorbehalt und die Forderungs-
abtretungen hinzuweisen.

8. Produkthaftung
8.1. Soweit unsere Produkte nur für den beruflichen Gebrauch (gewerblich oder industriell) 

oder den Freizeitbereich bestimmt sind, dürfen sie auch nur dort zum Einsatz kommen. 
Für einen anderweitigen Einsatz sind sie nicht geeignet und wir übernehmen insoweit 
auch keinerlei Haftung.

8.2. Unsere Vertragspartner erhalten bei Anfrage sämtliche uns vorliegenden Informationen 
über die von uns vertriebene Ware. Wenn der Vertragspartner die von uns erworbe-
nen Produkte im Einzelhandel vertreiben will, muss er sich vorab bei uns informieren,  
ob dem Einzelhandel Informationen hinsichtlich der uneingeschränkten Verwendbarkeit 
der Produkte durch Endverbraucher vorliegen. Auf Anforderung informieren wir unseren 
Vertragspartner umfassend über die Eignung der Produkte.

8.3. Für Schäden bei Nichtbeachtung der vorstehenden Informationspflichten unseres Ver-
tragspartners übernehmen wir keinerlei Haftung für ihm etwaig entstehende Schäden.

9. Gewährleistung
9.1. Der Empfänger der Ware ist verpflichtet, diese sofort bei Empfang auf Vollständigkeit und 

offensichtlich erkennbare Beschädigungen zu überprüfen. Unvollständigkeit und/oder  
offensichtliche Schäden sind spätestens innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt der Ware 
bei uns schriftlich oder textlich zu reklamieren. Anderenfalls entfällt unsere Haftung. Der 
Besteller hat bei offensichtlichen und fristgerecht gerügten Beanstandungen sowie bei 
nicht offensichtlichen und innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist angezeigten 
Mängeln zunächst ausschließlich die nachstehend geregelten Rechte. Diese Regelung 
lässt die Beweislastverteilung für das Vorliegen eines Mangels unberührt.

9.2. Durch Verhandlungen über Mängelrügen verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die 
Mängelrüge nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend gewesen ist.

9.3. Sind die gelieferten Waren in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel durch Bedruckung, 
Bepatchung oder Bestickung verändert worden, erlöschen jegliche Gewährleistungsan-
sprüche, es sei denn, die Änderung liegt allein in der vertragsgemäßen Ingebrauchnahme 
der Ware. Die Gefahr, dass in diesen Fällen der nachträglichen Veränderung der Ware z.B. 
durch Bedruckung, Bepatchung und/oder Bestickung eine etwaige Zertifizierung ihre  
Geltung verliert, trägt der Käufer.

9.4. Handelsüblich oder technisch nicht vermeidbare geringfügige Abweichungen bezüglich 
Sortiment, Qualität, Farbe, Breite, Gewicht, Ausrüstung oder Design der Ware begründen 
keinen Anspruch auf Gewährleistung.

9.5. Ist eine Mängelrüge gerechtfertigt, so leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder 
Nachlieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) binnen angemessener Frist. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist uns die Nacherfüllung nicht zuzumuten, so ist der 
Vertragspartner zur Minderung oder zum Rücktritt von dem Vertrag gleichermaßen wie 
wir berechtigt. Schadensersatzansprüche und/oder Ansprüche auf Aufwendungsersatz 
sind ausgeschlossen, es sei denn, wir haben wegen des Fehlschlagens der Nacherfüllung 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

9.6. Der Vertragspartner ist nicht befugt, gerügte Ware an uns zurückzusenden. Wir holen 
diese vielmehr innerhalb angemessener Frist nach erfolgter Rüge auf unsere Gefahr und 
Kosten ab. Wir sind dabei berechtigt, die erhobene Rüge vor Ort zu überprüfen. Für den 
Fall, dass diese zu Unrecht erhoben wurde, entfällt unsere Rücknahmeverpflichtung. Die 
Kosten für die Anreise sind zu erstatten. Stellt sich nach Rücknahme der Ware bei Prü-
fung durch uns heraus, dass die Mängelrüge nicht berechtigt ist, liefern wir die Ware 
zurück. Wir sind dabei berechtigt, vor der Rücklieferung Zahlung der uns entstandenen 
Transportkosten für die Rückholung und die Kosten der erneuten Lieferung zu verlangen.  
Für die Überprüfung und Bearbeitung der Mängelrüge können wir ein Entgelt von 20 %  
des Nettowarenwertes, mindestens aber von 25,– E geltend machen, wobei unserem 
Vertragspartner der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten bleibt. Vor Zah-
lungsausgleich sind wir zur Rücklieferung nicht verpflichtet. Unser Anspruch auf Kauf-
preiszahlung wird hierdurch nicht berührt.

9.7. Rückgriffsansprüche unseres Vertragspartners (§ 478 BGB) sind ausgeschlossen, wenn 
unser Vertragspartner nicht oder nicht rechtzeitig seiner Pflicht zur unverzüglichen Rüge 
gemäß § 377 HGB nachgekommen ist.

9.8. Wir leisten Ersatz für die notwendigen und nachgewiesenen Kosten der Nacherfüllung, 
welche unserem Vertragspartner auf Grund eigener Inanspruchnahme durch seinen  
Kunden entstanden sind.

9.9. Sandte der Vertragspartner die Ware entgegen diesen VL auf Grund einer Mängelrüge 
gleichwohl an uns zurück, sind wir berechtigt, die Annahme der Ware zu verweigern. 
Ferner sind wir für den Fall der Annahme der Ware berechtigt, diese zu überprüfen. Sollte 
sich dabei herausstellen, dass die Mängelrüge ungerechtfertigt ist, sind wir berechtigt, 
neben den Kosten der Rücklieferung die Kosten der Überprüfung dem Vertragspartner in 
Rechnung zu stellen und die Rücklieferung vom vorherigen Ausgleich dieser Rechnung 
unbeschadet weitergehenderer Ansprüche unsererseits geltend zu machen.

9.10. Nehmen wir ausnahmsweise mangelfreie Ware ohne Anerkennung einer Rechtsverpflich-
tung zurück, können wir Wiedereinlagerungsentgelte wie folgt geltend machen:

 -  für volle Verpackungseinheiten verkaufsfertiger Ware: 
     10 % des Nettowarenwertes,  mindestens 20,- E
 -  für Anbruchmengen verkaufsfertiger Ware: 
     20 % des Nettowarenwertes, mindestens 30,- E
	 -  für nicht verkaufsfertige Ware: 
   50 % des Nettowarenswertes zuzüglich der angemessenen Kosten für die Wieder- 

  herstellung der Verkaufsfertigkeit. 
10.  Vertrieb, Copyright
10.1. Für den Fall, dass unser Vertragspartner die Ware weitervertreibt, verpflichtet er sich, nur 

in angemessener Form Werbung für die Vertragsprodukte zu betreiben. Der Vertragspart-
ner wird darauf hingewiesen, dass unrichtige eigenschaftsbezogene Werbung zu Gewähr-
leistungsansprüchen führen kann. Der Vertragspartner verpflichtet sich hiermit, uns von 
den Folgen einer solchen Werbung freizustellen und uns den Schaden zu ersetzen, der uns 

 durch die Verletzung dieser Verpflichtung entsteht.
10.2. Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht, sofern für die Werbung von uns gestellte Bilder 

und Texte mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen bzw. textlichen Zustim-
mung eingesetzt werden.

10.3. Uns steht das Copyright und alle Urheberrechte an unserem zur Verfügung gestellten  
Werbematerial wie auch an unserem Katalog oder von Teilen davon (insbesondere  
Abbildungen) zu. Nur bei von uns erteilter vorheriger ausdrücklicher schriftlicher oder 
textlicher Zustimmung ist unser Vertragspartner zur Nutzung, ohne dass ihm eigenstän-
dige Rechte am Werbematerial erwachsen, berechtigt. Die von uns erteilte Zustimmung 
kann von uns jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Schadens-
ersatzansprüche des Vertragspartners für diesen Fall sind ausgeschlossen.

11. Verjährung
11.1. Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners einschließlich etwaiger  

Schadensersatzansprüche und Ansprüche auf Aufwendungsersatz verjähren in einem 
Jahr ab Ablieferung der Ware am vereinbarten Bestimmungsort.

11.2. Diese Bestimmung gilt nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.
12. Datenspeicherung
 Der Vertragspartner ist ausdrücklich damit einverstanden, dass wir seine Daten, soweit 

dieses geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig ist, 
EDV-mäßig speichern und verarbeiten.

13. Sonstiges
13.1. Es gilt für alle mit unserem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge ausschließlich 

deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
13.2. Diese VL gelten ab Bekanntgabe und ersetzen alle bis dahin gültigen VL. Für zuvor unter 

der Geltung der vorhergehenden VL abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gelten die vorher-
gehenden VL weiter.

13.3. Erfüllungsort für die Lieferung und die Verpflichtungen des Vertragspartners ist unser 
Firmensitz.

13.4. Gerichtsstand für beide Teile ist, sofern sich der Streit auf ein Rechtsverhältnis nach diesen 
VL bezieht, Buchholz i.d.N.; zuständiges Gericht ist, streitwertabhängig, entweder das 
Amtsgericht Tostedt oder das Landgericht Stade

13.5. Von einer eventuellen Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bestim-
mungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Buchholz, 1. September 2011

Helmut Feldtmann KG, diese vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter  
Carsten Feldtmann, Zunftstraße 28, 21224 Buchholz, Amtsgericht Tostedt HRA 1942, Steuer-Nr. 
15/2262/6007, Umsatzsteuer-ID.-Nr. DE114965903




